
Außer Spesen nix gewesen? Fünf Rechtsirrtümer rund um das

Abrechnen der Geschäftsreise

Fahrt, Kost und Logis – bei der Geschäftsreise fallen vielerlei Kosten an. Der

Fachanwalt für Arbeitsrecht und ROLAND-Partneranwalt Markus Engels der Aachener

Kanzlei Reitz räumt mit den häufigsten Rechtsirrtümern rund um das Abrechnen der

Geschäftsreise auf und erklärt, was gilt.<br />

21. Februar 2012 - Fahrt, Kost und Logis – bei der Geschäftsreise fallen vielerlei Kosten an. Der

Fachanwalt für Arbeitsrecht und ROLAND-Partneranwalt Markus Engels der Aachener Kanzlei

Reitz räumt mit den häufigsten Rechtsirrtümern rund um das Abrechnen der Geschäftsreise auf

und erklärt, was gilt.

Irrtum 1: Vorteile aus privatem Bonusprogramm bleiben privat

Falsch! Nutzt der Arbeitnehmer für die Geschäftsreise ein privates Bonusprogramm,

beispielsweise Miles & More, muss er die gesamten Vorteile an den Arbeitgeber weitergeben, da

dieser die Reise bezahlt. Der Arbeitgeber kann so insbesondere verlangen, dass der

Arbeitnehmer erworbene Bonusmeilen für weitere Geschäftsreisen einsetzt. Arbeitnehmern, die

privat und dienstlich an einem derartigen Bonusprogramm teilnehmen möchten, kann der

Arbeitgeber die Mitgliedschaft erstatten, muss dies aber nicht tun. Markus Engels rät: „Wer

Flugmeilen sammeln oder eine Bahncard für sich verwenden und die Kosten in Teilen auf den

Arbeitgeber übertragen will, muss dies vorab mit ihm absprechen.“

Irrtum 2: Private Termine vor und nach der Dienstreise sind möglich

Nicht unbedingt! Reist der Mitarbeiter bereits vor dem Geschäftstermin an oder folgen der

Dienstreise private Termine, übernimmt der Arbeitgeber die anfallenden Kosten nicht. Sind die

Kosten jedoch die gleichen wie bei der regulären Dienstreise, dürften die privaten Termine

außerhalb der Arbeitszeit kein Problem sein. „Allerdings entscheidet der Arbeitgeber darüber, ob

der Mitarbeiter An- und Abreise an eigene Termine anpassen darf“, erklärt ROLAND-

Partneranwalt Engels. „Das ist vor der Reise abzuklären. Für alle Mehrkosten durch private

Termine muss der Arbeitnehmer in jedem Fall selbst aufkommen.“ So werden auch private

Besuche in Theater, Oper oder Kino während der Dienstreise nicht übernommen.

Irrtum 3: Der Arbeitgeber bestimmt, wo ich übernachte und speise

Das stimmt nicht ganz: Zwar müssen sich Mitarbeiter zwingend an vorhandene Reiserichtlinien

des Unternehmens bezüglich der anfallenden Kosten halten. Solange die Preise verhältnismäßig

sind, darf der Arbeitnehmer Hotel und Restaurant jedoch selbst aussuchen. „Die Übernachtung

im Luxushotel kann das Unternehmen selbstverständlich ablehnen“, so Markus Engels. Gleiches

gilt für die Restaurantwahl: Sowohl für die private Mahlzeit als auch beim Essen mit

Geschäftspartnern sollte der Mitarbeiter die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten. Der

Rechtsanwalt rät: „Wer ein Geschäftsessen hat, stimmt sich für die Restaurantwahl am besten

mit dem Arbeitgeber ab. Maßgeblich ist hierbei häufig auch die Wichtigkeit des Termins und der

Rang der Geschäftspartner.“

Irrtum 4: Dienstwagen darf nur dienstlich genutzt werden

Das ist nicht zwangsweise so. In der Regel vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass der

Firmenwagen auch privat gefahren werden kann. Liegt keine solche Vereinbarung vor, darf das

Auto ausschließlich auf Dienstfahrten genutzt werden. Wer privat und dienstlich mit dem eigenen

Wagen unterwegs ist, sollte darauf achten, dass er die Kosten korrekt abrechnet: „Ohne weitere

Absprache mit dem Arbeitgeber kann der Arbeitnehmer lediglich verlangen, dass ihm die

tatsächlich angefallenen Benzinkosten erstattet werden. Als Kostennachweis muss er die

entsprechenden Tankquittungen vorlegen“, so der ROLAND-Partneranwalt. Die steuerlich
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anerkannte Kilometerpauschale, die alle Kosten der Kfz-Nutzung abdeckt, kann der Arbeitnehmer

indes nur verlangen, wenn dies mit dem Arbeitgeber ausdrücklich vereinbart wurde.

Irrtum 5: Privatgespräche mit dem Firmenhandy sind verboten

Das hängt davon ab, was mit dem Arbeitgeber besprochen wurde. Auch beim Firmenhandy

vereinbaren Unternehmen und Mitarbeiter, ob das Diensthandy privat genutzt werden darf.

Wurde nichts vereinbart, sind Privatgespräche allerdings nicht erlaubt. Andererseits gilt: Wer

ohne Firmenhandy dienstlich unterwegs ist, braucht sein privates Handy nicht für berufliche

Zwecke einzusetzen. Markus Engels erklärt: „Schickt der Arbeitgeber einen Mitarbeiter auf

Dienstreise und verlangt, dass dieser erreichbar ist, muss er ein Firmenhandy stellen.“

Bei entsprechender Vereinbarung übernimmt der Arbeitgeber alle verhältnismäßigen Kosten

einer Dienstreise mit Bezug zur Arbeit. Dazu gehören Fahrtkosten sowie solche für Unterkunft

und Verpflegungsmehraufwand, also den steuerrechtlich anerkannten Betrag, der dafür gezahlt

wird, dass der Mitarbeiter sich teuer auswärts und nicht zu Hause verpflegen kann. Kauft der

Mitarbeiter Arbeitsmaterial oder bewirtet er Geschäftskunden, so kommt der Arbeitgeber auch

hierfür auf, wenn er eine entsprechende Anweisung gegeben hat. Der Tipp vom ROLAND-

Partneranwalt: „Wer auf Dienstreise ist, sollte darauf achten, dass er alle Belege inklusive

Mehrwertsteuerausweis sammelt. Denn: Ausgaben können nur erstattet werden, wenn sie durch

entsprechende Quittungen belegt sind.“

Kontakt:

Pressestelle ROLAND-Gruppe

Deutz - Kalker Str. 46

50679 Köln

Webseite: www.roland-konzern.de

Dr. Jan Vaterrodt

Telefon: 0221 / 8277 - 1590

Telefax: 0221 / 8277 - 17 - 1590

E-Mail: jan.vaterrodt@roland-rechtsschutz.de

Über ROLAND Rechtsschutz

Die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist ein Premium-Anbieter für Rechtsschutz. Die

Gesellschaft zählt mit 287 Millionen Euro Beitragseinnahmen im Jahr 2010 zu den

wachstumsstärksten Anbietern der Branche und belegt heute Platz drei im deutschen

Rechtsschutz-Markt. Zum Portfolio des Rechtsschutz-Spezialisten zählen sowohl Produkte für

Privat- als auch für Gewerbekunden. Die Produktpalette im Privatkunden-Segment reicht vom

Verkehrs-Rechtsschutz bis zu umfassenden Rechtsschutz-Paketen. Dazu gehört auch die

Kostenübernahme bei Mediationsverfahren. Bei Produkten für Gewerbekunden zeichnet sich

ROLAND Rechtsschutz durch passgenaue Lösungen für Unternehmen sowie Berufsgruppen aus,

so zum Beispiel für Top-Manager, Ärzte, Steuerberater und Architekten.

ROLAND Rechtsschutz übernimmt nicht nur die Kosten im Rechtsschutz-Fall, sondern beugt auch

vor. Deshalb können sich Kunden rund um die Uhr einen ersten rechtlichen Rat per Telefon

einholen – noch bevor es zu einem Rechtsstreit kommt. Zudem verfügt ROLAND über ein

Netzwerk an 2.250 qualifizierten Partneranwälten und empfiehlt den Kunden bei Bedarf als

zusätzliche Service-Leistung eine geeignete Kanzlei.

Kurzprofil der ROLAND-Gruppe, Köln
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Die Gesellschaften der ROLAND-Gruppe gehören zu den führenden Anbietern von Rechtsschutz,

Prozessfinanzierungs-, Schutzbrief- und Assistance-Leistungen. Die Gruppe hat 1.323 Mitarbeiter

und Bruttobeitragseinnahmen von 304,9 Millionen Euro sowie Umsatzerlöse und sonstige Erträge

von 38,5 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2010).

Geschäftsbereiche und Produktprogramme:

ROLAND Rechtsschutz: 1957 gegründet; gehört heute zur Spitzengruppe deutscher Anbieter;

in mehreren europäischen

Ländern erfolgreich; Rechtsschutz-Lösungen für Privat-, Unternehmens- und Industriekunden

Jurpartner Rechtsschutz: bietet als Rechtsschutz-Zweitmarke im Konzern eine preiswerte

Absicherung für den Privatkunden

ROLAND ProzessFinanz: finanziert Prozesse gegen Erfolgsbeteiligung

ROLAND Schutzbrief: drittgrößter deutscher Schutzbrief-Anbieter; innovative Schutzbrief-

Pakete und inkludierte Schutzbriefe

ROLAND Assistance: B2B-Deckungskonzepte in den Geschäftsfeldern Fahrzeug & Mobilität,

Haus & Wohnen, Gesundheit & Pflege sowie Reise & Mehrwerte

www.assekuranz-info-portal.de

21.02.2012 

Seite 3 von 3

https://www.assekuranz-info-portal.de/

	Außer Spesen nix gewesen? Fünf Rechtsirrtümer rund um das Abrechnen der Geschäftsreise

